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Das Landesgericht Feldkirch erkennt durch den Richter Mag. Christoph Kallina 

in der Rechtssache der klagenden Partei Verein für Konsumenteninformation, 

Linke Wienzeile 18. 1060 Wien, vertreten durch Kosesnik-Wehrle & Langer 

Rechtsanwälte KEG. OlzeJtgasse 4. 1030 Wien. wider die beklagte Partei Sparkasse 

Bludenz Bank AG , Sparkassenplatz 1, 6700 Bludenz. vertreten durch Doralt - Seist 

Csoklich Rechtsanwallspartnerschaft. Wahrioger Straße 2-4, 1090 Wien, wegen 

Unterlassung und UrteiisveröffenUichung (Streitwert EUR 15.000,-) nach 

durchgeführter öffentlicher und mOlldlicher Streitverhandlung zu Recht 

1.) Die beklagte Partei ist schuldig. im geschäftlichen Verkehr mit 

VerbrCluchen in allgemeinen Geschaftsbe<lingungen, die sie von ihr 

geschlossenen Verträgen zu Grunde legt und/oder in hiebei verwendeten 

Vertragsformblätlem die VeIWendung der Klausel: 

Übersteigt der zum Mitlelkurs aus M- und Verkaufskurs laut unserem 

Aushang entsprechend dem .Erste Bank Devisenfixing' , umgerechnete 

Euro-Gegenwert des aushaftenden Finanzierungsbetrages den 

ursprünglichen Euro-Gegenwert beziehungsweise den laut TIlgungsplan 

unter BerGcksichtigung der Rückführung entsprechend reduzierten 

(fiktiven) Euro-Betrag um mehr als 10 %, so verpflichten Sie sich, Ober 

unsere Aufforderung binnen 14 Tagen geeignete Sicherheiten zu 

bestellen oder die Finanzierung entsprechend rGckzuführen 

oder die Verwendung sinngleicher Klauseln zu unterlassen; 

sie ist femer schuldig, es zu unterlassen, sich auf die vorstehend 

genannte Klausel oder sinngleiche Klauseln zu berufen, soweit diese 
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unzul::lssigerweise vereinbart worden sind. 

2.) Der klagenden Partei wird die ErmAchtigung erteilt, den 

klagsslattgebenden Teil des Uneilsspruchs Im Umfang des 

Unterlassungs begehrens ,,, Ermi!chtigung '''' 
UrteHsverOffentlichung binnen sechs MooCIten ab Rechtskraft einmal In 

einer Samstagsausgabe des redaktionellen Teiles der .Vorarlberger 

Nachrichten" auf Kosten der beklagten Partei mit gesperrt geschriebenen 

Prozessparteien oder in Fettdruckumrandung in Nonnatlettem, somit in 

gleich großer Schrfft wie der Fließtext redaktioneller Artikel , zu 

verOffentlichen. 

3.) Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei binnen 14 

Tagen bei sonstiger Exekution die mit EUR 1.371 ,60 (darin enthalten 

EUR 226.60 an USt) bestimmten Kosten des Verfahrens zu ersetzen. 

E ntsc h ei du n gsg rü n d e: 

Die beklagte Partei ist zu FN 248951f Im FIrmenbuch des Landesgerichtes 

Feldkirch protokolliert. Die beklagte Partei betreibt das Bankgeschäft und bietet ihre 

Leistungen schwerpunktmaßlg Im Bundesland Vorar1berg an. 

Die beklagte Partei tritt in ihrer geschäfUichen Tätigkeit laufend mit 

Verbrauchem im Sinne des § 1 KSchG in rechtsgeschafUichen Kontakt und schließt 

mit diesen Vertrage. Auf Grund ihrer Tatigkeit ist die Beklagte Untemehmer im Sinne 

des § 1 KSchG. 
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Die klagende Partei begehrte mit der am 11.12.2008 hg eingelangten Klage 

(neben weiteren mit gerichtlichem Teilverglelch vom 10.03.2009 eliedlgten Begehren) 

die Verpflichtung der beklagten Partei zur Unterlassung der Verwendung der im 

Spruch angefDhrten Vertragsklause/ sowie die ErmAchtigung zur 

Urteilsvert'!ffenUichung und brachte hiezu vor, mit dieser Klausel sei eine gröbliche 

Benachteiligung des Kreditnehmers im Sinne des § 679 Abs 3 ABGB verbunden. 

Die beklagte Partei verwende im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern in 

allgemeinen GeschAftsbedingungen. die sie von ihr geschlossenen Verträgen zu 

Grunde lege beziehungsweise in VertragsformbiAtlem die Im Klagebegehren 

angefOhrte Klausel, die gegen gesetzliche Verbote und gegen die guten Sitten 

verstoße. Die AkIMegitimation der klagenden Partei ergebe sich aus § 29 KSchG. 

Nach der im Klagebegehren bezeichneten Klausel solle die Bank berechtigt 

seio. bei einer durch WAhrungsschwankungen verursachten el1'löhung des 

aushaftenden Kreditbetrages um mehr als 10 % waitere Sicherheiten zu ver1angen 

oder den Kredit fäll ig zu stellen. Es sei erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass 

sich der aushaftef'lde Kreditbetrag wahrend der Laufzeit eines Fremdwahrungskredils 

auf Grund der laufenden Währungsschwankungen mehrfach andere, Ober einen 

Zeitraum von 20 Jahren set auch mit hoher Wahrscheinlichkeit mit 

Währungsschwankungen zu rechnen, die zu einer Erhöhung der Kreditver1:lindlichkeit 

um mehr als 10 % gegenOber dem ursprOnglichen Euro-Gegenwert fOhren können. 

Dieser Umstand sei fOr beide Vertragspartner vorhersehbar und werde das Risiko 

möglicher Währungsschwankungen von beiden Seiten dem einvernehmlichen 

Spekulationsgeschaft zu Grunde gelegt. Es bestehe daher auf dieser Geschaftsbasis 

kein Anlass, die Bank zu berechtigen, bei Realisierung des vorhersehbaren und 

akzeptierten Risikos den Vertrag zu kOndigen beziehungsweise weitergehende 
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Sicherheiten zu verlangen. Aus Sicht des Kreditnehmers sei vielmehr zu erwarten, 

dass die beklagte Partei derartige dem Geschäft naturgemäß anhaftende Risiken im 

Vorhinein einkalkuliert und die Sicherheiten entsprechend bestimmt habe. Dass der 

Kredilnehmer beim Frerndwährungskreclit das Währungsrisiko trage, entbinde die 

Bank jedenfalls nicht davon, ausreichende Sicherheiten bereits bei Abschluss des 

Kreditllertmges zu verlangen, sodass nachtragliche Korrekturen nicht mehr 

erforder1ich seien. 

Mangels Einschränkung Im KlauselwortJaul bestehe die Verpflichtung zur 

Bestellung von Sichert'leiten oder ROckrohrung der Finanzierung auch dann, wenn den 

buchmAßigen Wechselkursvet1usten ohnehin ausreichende Sicherheiten 

gegenOberstehen, In diesem Falle rechtfertige Jedoch kein schutzw\lrdiges Interesse 

der Bank die in der Klausel angeordneten Konsequenzen. Unter Zugnmdelegung der 

im Vorblll'ldsverfahren gebotonen kon$I,JlTIQfltenreiodlictu;.IAn Auslegung sel unter der 

Formulierung .oder die Finanzierung entsprechend rockzufOhren" gemeint, dass eine 

Fl!dligsteliung des gesamten Kreditbetrages vOf"g&nommen werde. Eine derartige 

Konsequenz sei jedenfalls als Oberschießand zu beurteilen, da eine RückfOhrung im 

Ausmaß der Überschreitung der 10 % - Grenze fOr das Sicherungsinteresse der Bank 

jedenfalls als ausreichend angesehen werden müsse. Durch die in der Klausel 

VOf99sehenen Konsequenzen komme es zu einer wesentlichen, fOr den Verbraucher 

nicht zumutbaren Lelstungsanderung. Die Bank stelle den Kreditbetrag nicht mehr 

unter den selben Konditionen zur VerfOgung, wie beim Kreditvertragsabschluss, 

sondern verlange höhere Sicherheiten. Eine Rechtfertigung hiefOr sei nicht vorstellbar. 

da Schwankungen dem Fremdwahrungskredit immanent selen. Die Klausel verstoße 

daher auch gegen § 6 Abs 2 Z 3 KSchG. 

I 
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Ein Anspruch einer Bank auf Beibringung nachträglicher Sicherheiten bestehe 

nur dann, wenn nachträgliche Umstände eintreten, die die bei Vertragsabschluss 

vorgenommene Risikoeinschätzung als unrichtig erwiesen. welche tor die Bank nicht 

vorhersehbar gewesen und nicht In deren SpMre gelegen selen. Das Risiko von 

WechselkursAnderungen sei dem FremdwAhrungskredit immanent und gehöre daher 

zur GNndlage eines Fremdw.!ihrungskredlts und mOsse von der Bank vorweg 

abgesichert werden. Dies liege auch im Interesse des Konsumenten, da nur damit 

sichergestellt werde, dass nur solche Konsumenten einen FremdwAhrungskredit 

emlelten. die eine ausreichende und daher gegenüber einem Euro-Kreditnehmer 

höhere objektive RisikofAhigkeit besitzen. 

Im Vertandsprozess sei bei Auslegung von Vertragsklauseln nach der 

standigen Rechtsprechung keine teleologische Reaktion einer Klausel auf einen 

gesetzesgemaßen Kern vorzunehmen, auf einen teilweise ZlJlässigen Sinngehalt der 

beanstandeten Klausel sei daher bei Entscheidung Ober den Unterlassungsanspruch 

keine ROcksictrt ZlJ nehm&l\. 

Die beklagte Partei verwende die inkriminierte Klausel im geschaftlichen 

Veritehr mit Verbrauchern laufend, sodass Wiederholungsgefahr bestehe. Die 

beklagte Parlel sei einer Aufforderung mit Brief vom 05. 11.2008. eine strafbewehrte 

Unteriassungsverpflichtung i$d § 28 Abs 2 KSchG abzugeben. nur ungenOgend 

nachgekommen. 

Es bestehe ein berechtigtes Interesse der allQ8Sprochenen und betroffenen 

VerbraucherMeise an der Aufklärung Ober das gesetzwidrige Verhalten der beklagten 

ParteI. auch um Ober die wahre Sach- und Rechtslage aufzuklAren und ein 

Umsichgreifen des gerügten Verhaltens zu verhindern. weshalb die 

I 
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UrteiisverOffenUichung in einer Samstagsausgabe der .Vorarlberger Nachrichten" 

beantragt werde. Die Beklagte habe auch Kunden außerhatb des Raumes von 

Bludenz, sodass eine ausreichende Information der beteiligten Vel1lehrskreise die 

UrteilsverOffenUichung in den .Vorarlberger Nachrichten" bedinge. 

Die bekl.gte P.rt.' bestritt das Klagebegehren, beantragte die 

kostenpflichtige Klagsabweisung und wendeie ein, die klagsgegenstandliche Klausel 

diene den Interessen des Kunden, den bei unvorteilhafter Entwicklung des Kurses der 

Fremdwahrung nicht eine unerwartet hohe ungesicherte Verbindlichkeit treffen solle, 

sodöss eine Grenze bei 10 % eingezogen werde. Aus Grtlnden der Transparenz habe 

sich die beklagte Partei dazu verpflichtet, künftig in die Vertragsausfertigung In den 

.Kondilionenblock" einen Verweis auf den Schwankungsrahmen von 10 % 

aufzunehmen. Eine Bank mOsse. auch um ihr betriebliches Risiko zu begrenzen, 

darauf (lenton, d:lsS sich der atJllh:lftende Kredit bei einom Stei[Jeo d9$ Kul'!Ull'; rlAI" 

FremdwAhruf)Q in Grenzen halte, wozu die Bank einerseits aus § 39 BWG und 

andererseits aus den von der FMA herausgegebenen Mlndeststandards tor die 

Vergabe und Gestionierung von Fremdwährungskrediten vom 16.10.2003 verpflichtet 

sei. In den Mindeststandan:ls der FMA sei vorgesehen. dass das Kreditinstitut der 

Bonitat des Kreditnehmers angemessene Schwellwerte für die laufende 

Kreditübarwachung hinsichtlich des WechselkursrIsikos festzulegen habe und es Ober 

ein Verfahren verfUgen mOsse. das ein Überschreiten von Schwellwerten mOgllchst 

frühzeitig anzeige und für diesen Fall zweckmAßlge Maßnahmen festsetze. 

Der Fremdwahrungskredit sei nur für den Kunden ein Spekulationsgeschatt. 

die Bank hingegen refinanziere den FrerndwAhrungskradit ebenfalls in der 

Fremdwahrung. sodass Schwankungen der Wechselkurse weder VOf- noch NachteHe 

I 
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bereiteten. Oie streitgege:nstandliche Regelung entspreche weitgehend Zif 75 Satz 2 

der ABB-Banken, welche Klausel nach allgemeiner Auffassung zulAssig sei, 

Es wllre nicht möglich, im Vorhinein fOr Jeden Fall einer kOnftigen 

Wechsetkursllnderung ausreichende Sicherheiten zu bestellen, da man diesfalls den 

Kreditnehmer zu Beginn des Vertragsvemliltnisses zu unvemattnismaßigen 

Sichertleilslelstungen zwingen müsste, womit euch eine höhere GebOhranbelastung 

verbunden sein kOnnte. Gerade bei langfristigen Krediten wOrde durch eine hohe 

Übersicherung dem Verbraucher Liquidität entzogen. das Treffen von Dispositionen 

erst ab Überschreiten gewisser Schwellw9rte sei auch fOr den Kreditkunden 

sachgerechter und billiger. Eine Interpretation der Klausel dahingehend. dass auch bei 

Vorhandensein geeigneter und ausreichender Sicherheiten zusatzliche Sicherheiten 

zu bestellen seien. sei den Vertragsparteien nicht zusinnbar. Ebenso undenkbar sei 

die Auslegung, dass mit .entsprechender' ROckfOhrung eine Fanigstellung des 

gesamten Kreclitbetrages gemeint sei. Die Klausel sei durch das von der 

Rechtsordnung anerKannte Interesse des Kreclitgebers. dass Kredite angemessen zu 

besichem selen, sachlich gerechtfertigt 

Dem Kunden stehe bei Überschreiten des Schwellwertes ein Wahlrecht 

zwischen Nachbesicherung oder entsprechender ROckfilhrung zu. 

Die beklagte Partei bestritt die Wieclerholungsgefahr unter VelWeis auf die 

abgegebene Untef1assungserklärung sowie mit dem Hinweis, dass auf Grund der 

derzeitigen wirtschaftlichen Situation und der daraus resultierenden Empfehlungen der 

FMA von der beklagten Partei keine neuen Fremdwährungskreclite vergeben wOrden. 

Die belc.Iagte Partei bestritt auch das VetOffentlichungsinteresse und brachte 

hiezu vor. die bel<lagte Partei habe ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen ohnedies 
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geändert und sich zur Unterlassung verpflichtet. Es bestehe daher kein Interesse der 

Kunden oder Konkurrenten. an einer Information über ein Unterlassungsurteil. Die 

Angebote der beklagten Partei richteten sich im Wesentlichen nur an Kunden im 

Bezir1c. Bludenz, eine Veröffentlichung in den .Vorarlberger Nachrichten" ware daher 

jedenfalls weit überschießernl. sondern karne nur die Publikation in einem Bezir1c.sblatt 

für Bludenz in Betracht. 

Beweis wurde erhoben durch Einvernahme des Vorstandsdirektors der 

beklagten Partei Christian Ertl und Einsichtnahme in die beim Akt befindlichen 

Ur1c.unden. 

Auf Grund des durchgefUhrte Beweisverfahrens konnte nachfolgender 

Sachverhalt festgestellt werden; 

Oie beklagte Partei Ist ein Kreditinstitut mit Zweigstellen in Bludenz. Burs, 

Brand, Gaschum, lech am Mberg, Nenzing, St. GaHenkirch, Schruns. Thüringen, 

Vandans und ZOrs (Beilage .18). 

Die Tatigkeit der beklagten Partei stellt grundsatzlich ausschließlich auf den 

Bezirk Bludenz ab, es ist jedoch möglich, dass einzelne Kunden außemalb des 

Bezirks Bludenz Kreditnehmer eines Fmmdwahrungskredits bei der beklagten Partei 

sind. 

Die beklagte Partei verwendete bis etwa Ende 2008 bei Vertragsabschlussen 

mit Verbrauchern in ihren Veruagsformblanem .Kreditzusage- bei Abschluss eines 

Fremdwahrungskredils unter anderem folgende Klausel: 

.Überstelgt der Z\Jm Miltelkurs aus All- und Verkaufs kurs laut unserem 

Aushang, entsprechend dem . Erste Group Bank AG DevisenfIXing" umgerechnete 

Euro-Gegenwert des aushaftenden Finanzierungsbetrages den ursprOnglichen Euro-
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Gegenwert beziehungsweise den laut Tilgungsplan unter BerOcksichtigung der 

ROckfOhrung entsprechend reduzierten (fiktiven) Euro-BetTag um mehr als 10 %, so 

verpftidlten Sie sich, Ober unsere Aufforderung binnen 14 Tagen geeignete 

Sichemeiten zu bestellen oder die Finanzierung entsprechend rOckzufOhren: 

(Beilage 15) 

Ober Aufforderungen seitens der klagenden Partei zur Abgabe einer 

Unlef1assungsefklarung In Bezug auf unter anderem diese VOI1Ienannle Klausel vom 

05.11.2008 und 26.11 .2008 (Beilagen n und .13) Obetmittette die beklagte Partei ein 

Schreiben vom 09.12.2008 an die klagende Partei mit Bezugnahme auf die hier 

klagsgegenständliche Klausel unter anderem folgenden Inhalls: 

.Durch die oben angefOhrte Klausel soll der Kunde darauf aufmel1<sam 

Qem8cht werden, dass auf Grund von Wahrungssdlwankungen sich das 

KreditverMltnis allenfalls entgegen seinem Interesse entwickeln kann. Durch diese 

.Schutzklausel im Interesse des Kunden' soll gewährleistet werden, dass der Kunde 

bei fOr ihn ungünstiger Entwicklung der Fremdwährung nicht einer hohen 

unbesicherten Verbindlichkeit gegenObersieht, die der ursprOnglichen Intention beim 

Abschluss des FW-Kreditvertrags nicht entspl1ct1l Falls der Kunde die WelterfOhrung 

des Kredits weiter WOnscht. soll ihm aber auch die Möglichkeit gegeben werden, den 

FVoJ·Kredit nach der zusatzlichen Bestellung von Sicherheiten weiterzufOhren. 

Wir geben hiermit folgende Unter1assungserldArung ab, derzufolge wir uns bei 

kOnftigen FremdwAhrungskrediten verpflichten, in unseren Vertragsausfertigungen 

einen Verweis zum Schwankungsrahmen im .Konditionenblock" aufzunehmen (Text 

.vereinbarter Schwankungsrahmen: 10 % - DetaUs siehe sonstige Bedingungen für 

einmal ausnCrtzbare FW-Kredite"). Die ursprOngliche oben angeführte bisherige 

I 
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Textierung in den .sonstigen Bedingungen rur einmal ausnotzbare FW-Kredite" wird 

aufrecht erhalten bleiben: (Beilage .14) 

Seit Janner 2009 Ist in den von der beklagten Partei im Gesch<'llft mit 

Verbrauchern verwendeten Vertragsformblättem .Kreditzusage" bei Abschluss von 

Fremdw<'lihrungskreditvertr.1gen unter dem Punkt .Konditionen" ein Hinweis unter dem 

Schlagwort .Schwankungsrahmen" auf dia detaillierten Bestimmungen unter .sonstige 

Bedingungen rur einmal ausnOtzbare Fremdw<'lihrungsfinanzierungen" dieses 

Vertrages angefOhrt. Unter dem Punkt .sonstige Bedingungen für einmal ausnützbare 

Femdwährungsfinanzierungen" ist folgende Klausel angeführt .Übersteigt der zum 

Mittelkurs aus An- und Verkaufskurs laut unserem Aushang entsprechend dem .Erste 

Group Bank AG Devisenfixing" umgerechnete Euro-Gegenwert des aushaltenden 

Finonzierungsbetrages den ursprOnglichen Euro-Gegenwert beziehungsweise den 

laut Tilgungsplan unter BerOcksichtigung der Rückführung entsprechend reduzierten 

(fiktiven) Euro-Betrag um mehr als 10 %, so verpflichten Sie sich, Ober unsere 

Aufforderung binnen 14 Tagen geeignete Sicherheiten zu bestellen oder die 

Finanzierung im Ausmaß der Überschreitung rückzufiihren: (Beilage 16) 

In den .FMA·Mindeststandards für die Vergabe und Gestionierung von 

Fremdwährungskrediten vom 16. Oktober 2003' der österreichischen 

Finanzmal1l.aufsicht ist unter anderem ausgefiihrt, dass das Kreditinstitut der Bonitat 

des Kreditnehmers angemessene SchweJlwerte für die laufende Kreditüberwachung 

hinsichtlich des Wechselkursrisikos festzulegen hat und Ober ein Verfahren verfügen 

muss. welches das Überschreiten von Schwellwerten möglichst frühzeitig anzeigt und 

zweckmäßige Maßnahmen für den Fall des Überschreitens von Schwellwerten 

festlegt (Beilage fl). 
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Zur Beweiswllrdigung: 

Die getroffenen Feststellungen gründen sich vorwiegend auf die beim Akt 

befindlichen unbedenklichen Urkunden, auf welche in den Feststellungen jeweils 

Bezug genommen wurde. 

Dass es möglich ist, obgleich die Tätigkeit der beklagten Partei vorwiegend auf 

den Bezirk Bludenz ausgerichtet ist, dass auch Fremdwahrungskredimehmer von 

außerhalb des Bezil1<.s Bludenz Kunden bei der beklagten Partei sein kOnnten, ergibt 

sich aus der Aussage des GescMftsfOhrers der beklagten Partei. 

In rechtlicher Hinsicht folgt daraus: 

Die aktive Klagslegitimalion der klagenden Partei gemäß § 29 KSchG war im 

Verfahren nicht strittig. 

Ebenso unstrtttig war, dass die beklagte Partei die klagsgegenständliche 

Vertragsklausel im geschäftlichen Verkehr mit Konsumenten in allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, die sie von ihr geschlossenen Vertragen zu Grunde legt 

beziehungsweise in hiebei verwendeten Formblättern für Verträge verwende!. 

Grundsätzlich ist. wie von Klagsseite vorgebracht, im Verfahren über eine 

Verbandsklage nach der Rechtsprechung die für den Kunden ungünstigste mögliche 

Auslegung der beanstandeten Klausel zu Grunde zu legen (2 Ob 523194; 

7 Ob 170J98w ua). Far eine geltungserha1tende Reduktion ist im Verbandsprozess 

kein Raum. da es Ziel des Konsumentenschutzgesetzes ist. auf einen angemessenen 

Inhalt der in der Praxis verwendeten AGB hinzuwirken (2 Ob 523185; 8 Ob 17/00h ua). 

Nach diesem Maßstab ist daher zu prOfen, ob ein Verstoß gegen ein gesetzliches 

Verbot oder gegen die guten Sitten vorliegt, auch wenn im Einzelfall eine Auslegung 

zu Gunsten des Kunden möglich wäre (6 Ob 551/94 '" SZ 67/154). 

, 
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Die kJagsgegenstand!iche Klausel verpflichtet den KrecHtnehmer eines 

Fremdwl:lhrungskredites im Falle, dass der EurcrGegenwert des aushaftenden 

Finanzierungsbetrages den ursprtlnglichen Euro-Gegenwert beziehungsweise den 

laut TIlgungs plan unter BerOcksichtigung der RückfUhrung entsprechend reduzierten 

(fiktiven) Euro-Betrag um mehr als 10 % übersteigt, aber Aufforderung durch die 

Kreditgeberin binnen 14 Tagen .geeignete Sicherheiten zu bestellen" oder .die 

Finanzierung entsprechend rOckzuffihren", FOr den Fall, dass also die 

Kursentwicklung in der Fremdwl:lhrung derart zum Nachteil des Kreditnehmers 

verlauft, dass sich der EullrGegenwert des aushaftenden Kredilbetrages im 

Verhaltnis zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme um mehr als 10 % erhöht, ist der 

Kreditnehmer gemäß dieser Klausel verpflichtet, die Finanzierung entsprechend 

riickzufOhren, wenn er nicht geeignete zusätzliche Sicherheiten beibringt. 

Unter der Formuliartlng .entsprechend rOdczufilhren" kann bei der gebotenen 

kundenfeindlichen Auslegung dieser Vertragsklausel jedenfalls die gänzliche 

ROckfOhn.mg des aushattenden Kreditbetrages verstanden werden. Diese Auslegung 

ist daher der rechtlichen Beurteilung zugrtlnde zu legen. 

Selbst wenn man unter dieser Formulierung lediglich die RQckführung des auf 

Grund der Wechse!kursenlwickJung ungedeckten, eine 10%-ige Schwankungsbreile 

Obersteigenden Teilbetrages verstehen WOrde, so hätte dies dennoch für den Kunden, 

der zu einer derartigen Teilabdeckung nicht in der Lage ist, mltte!bar, wenn er seinen 

vertragsgemäßen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, die Fälligstellung 

des gesamten aushaftenden Saldos zur Folge. 

Auch unter Zugrundelegung der seitens der bek!agten Partei im Janner 2009 

vorgenommenen Neuformulierung, der Kunde habe .die Finanzierung !m Ausmaß der 
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Überschreitung rQckzufOhren", ergibl sich zumindest fOr den Kunden, welcher nicht in 

der Lage ist. eine derartige - außemalb des vereinbarten Tilgungsplans stehende -

Teittilgung vorzunehmen, die Konsequenz, dass er mit der Falligstellung des 

gesamten aushaftenden Kreditbelrages beziehungsweise zumindest einer 

Zwangskonvertierung in Euro zu rechnen haI. 

Jedem Fremdwahrungskredit ist rur den Kreditnehmer das Risiko einer 

negativen Entwicklung des Wechselkurses zwischen Fremdw.l!hrung und Euro 

immanent. Der Kreditnehmer muss damit rechnen, dass im Falle einer negativen 

Entwicklung des Wechselkurses der Kreditbeirag in der Frerndwahrung einem 

höheren Euro-Gegenwert entspricht, als zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme. Dieses 

Wahrungsrisiko ist auch der kreditgebenden Bank bewusst und bekannt, auch wenn 

die Bank ihrerseits den Fremdwährungskredit in der Fremdwährung refinanziert und 

derart aus einer Schwankung der Wechselkurse weder Vor- noch Nachteile zu 

gewärtigen hat Dass diesem Fremdwährungskredit zumindest für den Kunden ein 

Wechselkursrtsiko anhaftet, gehört zur Geschäftsgrundlage eines 

Frermlwährungskredites fOr ooide Vertragsparteien. In diesem Zusammenhang 

nehmen bei einem Femdwährungskredit auch beide Vertrags parteien die Möglichkeit 

in Kauf. dass sich im Zuge von Wechselkursschwankungen der Euro-Gegenwert des 

aushaftenden Kreditbetrages im Laufe einer langfristigen Finanzierung zum Vorteil wie 

auch zum Nachteil des Kraditnehmers entwickeln kann. In diesem Zusammenhang 

sind beide Vertragsteile gehalten, rur eine entsprechende Besicherung der 

Frerndwährungsverbindlichkeit Sorge zu tragen. Es ist dabei durchaus gerechtfertigt, 

dass die Kreditgeberin eine Besicherung seitens des Kreditnehmers in einem Ausmaß 

fofdert, die den Euro-Gegenwert der Kreditsumme samt Neoongeb!lhren in der 

Fremdwährung überschreitet. um üoor eine ausreichende Besicherung im Falle einer 
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Verwirklichung des Währungsrisikos zum Nachteil des Kreditnehmers zu verfOgen. 

Eine derartige Besicherung der Kreditverbindlichkeit über den ursprünglichen 

Kreditbelrag hinaus liegt auch im beiderseitigen Interesse. einerseits des 

Kreditnehmers in Form eines Schutzes vor einer Belastung Ober die vorhandenen 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinaus, andererseits für das Kredilinstitut in 

Form einer Besicherung der Rückführung der Kreditverbindlichkeit. Es erscheint 

jedoch sachlich nicht gerechtfertigt, dem Kreditnehmer im weileren die Verpflichtung 

aufzuer1egen, im Falle einer Entwicklung der Fremdwährung zu seinem Nachteil Ober 

einen gewissen Schwellwert hinaus weitere Sicherheiten beizubringen oder 

Teilabackungen außerilalb des vereinbarten TIlgungsplans vorzunehmen. Seide 

Vertragsparteien gehen im Falle eines Fremdwährungskredits, ohne dass sich dies mit 

wirklicher Sicherheit prognostizieren lässt, von einer gewissen Schwankungsbrelle der 

Währungsdifferenzen aus. In diesem Zusammenhang ist fOr die Vertragsteile jedoch 

davon auszugehen, dass es sich bei Entwicklungen des Wechselkurses um 

Schwankungen handelt, die, auch wenn sie sich einmal zum Negativen entwickelt 

haben, im weiteren Verlauf des Kreditverhältnisses auch wiederum eine gegenläufige 

Tendenz zeigen und sich zum Vortell des Kreditnehmers entwickeln kOnnen. 

Maßgeblich fOr das Erfordemis des Euro-Gegenwertes, der fOr eine RilckfOhrung der 

Fremdwllhrungsverbirn:llichkeit beflOligt wird, ist grundsätzlich jener Zeitpunkt, in dem 

die Fremdwährungsverbindlichkeit rilckzufOhren ist. Werm nunmehr die 

k1agsgegenstandliche Veruagsklausel dem Krooilnehmer die Verpflichtung auferlegt, 

bei einmaligem Überschreiten eines Schwellwertes von 10 % im Hinblick auf den 

Euro-Gegenwert der aushaftenden Kreditsumme weitere Sicherheiten beizubringen 

oder eine, sei es auch nur teilweise, Rückführung des Kreditbetrages über die 

ursprünglich getroffene Vereinbarung hinaus durchzufOhren, so wird vom 
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Kreditnehmer eine Zl.lsätzliche Leistung verlangt. ohne dass dieser unter UmstAnden 

eine sachliche Rechtfertigung gegenubersteht. Bei der Feststellung der 

Überschreitung des in der Klausel festgelegten Schwellwertes kann es sich durchaus 

lediglich um eine Momentaufnahme handeln, die durch eine gegenläufige Entwicklung 

des Wechselkurses wieder aufgehoben werden kann. Die Vertragsteile haben 

grunds111zlich davon auszugehen, dass die Kreditver1:>indlichkeit zum festgelegten 

Fälligkeitszeitpunkl ruckgetohrt werden muss. Durch die kJagsgegenstandliche Klausel 

wird jedoch das Wechselkursrisiko fOr den Kreditnehmer unler Umstanden zu einem 

frOheren Zeitpunkt schlagend und zwingt den Kreditnehmer zu einer ursprünglich nicht 

vorgesehenen Beibringung von weiteren Sicher1leiten oder ROckfOhrung des Kredites, 

obgleich zum vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt eine ROckfOhrung unter 

Zugrundelegung eines ganz ar'lderen, möglicherweise für den Kreditnehmer weit 

gonstlgeren Wechselkurses, möglich Ist. Durch die k1agsgegenstandliche Klausel 

kommt es daher zu einer wesentlichen Leistungsanderung und zu einer Änderung der 

Konditionen, unter welchen die Bank dem Kreditnehmer den Kredit zur VerfOgung 

stellt, ohne dass in der Sphäre des Kreditnehmers eine Änderung eingetreten wäre. 

Es verwirklicht sich vielmehr lediglich eine fOr beide Vertragsteile bei Begründung des 

Kreditvertrages vorhersehbare Wechselkursschwankung, die möglicherweise lediglich 

von vorübergehender Dauer ist. 

Ungeachtet dessen soll nach dieser Klausel der Kreditnehmer verpflichtet sein, 

weitere Sicherheiten beizubringen oder eine RückfUhrung des Kredits, zumindest in 

einem Teilbetrag und jedenfalls zu einem fOr den Kreditnehmer gerade ungOnstigen 

Wechselkurs durchzufOhren. 

Auch wenn die von der Finanzmarklaufsicht herausgegebenen 

Mindeststandards der Bonität des Kreditnehmers angemessene Schwellwerte fOr die 
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laufende Kreditilberwachung hinsichtlich des Wechselkursrisikos als notwendig 

ansehen, liegt darin keine sachliche Rechtfertigung. derartige Konsequenzen an eine 

im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schon zumindest grundsatziIch vorhecsehbare 

Entwicklung zu knOpfen. Im Übrigen gehen die Mindeststandards der FMA davon aus, 

dass der BonMI des Kreditnehmers angemessene Schwellwerte festzulegen sind. 

Eine durchg.!lngige Vereinbarung einer 10%-igen Schwankungsbreite entspricht 

jedenfalls nicht einer FesUegung der Bonitat des Kreditnehmers angemessener 

Schwellwerte, kann doch nicht davon ausgegangen wen::len, dass die Bonitat 

$Amtlicher Krnditnehmer der beklagten Partei dieselbe ist. Auch die von der 

Finanzmarlrtaufsicht gefOrderten zweckmAßigen Maßnahmen können nicht eine 

vorzeitige Verpnichlung des Kreditnehmers zur zumindeslleilweisen ROcktahrung des 

Kreditbetrnges sein. 

Nicht zu folgen ist der Argumentation der beklagten Partei. ein Ab.'IAhan von 

der k1agsgegenstandlicheo Klausel wOnie zu unverMltnismäßigen 

Sichemeitsleislungen zu Beginn des Vertragsvemältnisses zwingen. GrundSätzli{;h ist 

davon auszugehen, dass im Kreditgeschäfl zwischen einer Bank und einem 

Verbraucher lediglich vemältnismäßig Sicherfleitsleistungen erfolgen. In welchem 

Ausmaß die Vertragsteile eine Besicherung der Kreditverbindlichkelt als notweooig 

erachten, wird im Einzelfall zu beurteilen sein, die Vertragsteite werden dabei 

selbstveriltändlich eine gewisse Schwankung im Hinblick. auf den Wechselkurs der 

Fremdwährung in Ansatz bfingen. Es kann aber nicht grundsätzlich davon 

ausgegangen werden, dass die Veruagsteile eine ausschließlich negative Entwicklung 

des Wechselkursvemältnlsses zu Grunde legen werden, gehen doch die Vertmgsleile, 

soll eine derartige Fremdwährungsfinanzierung auch Sinn machen, davon aus, dass 

während der Kreditlaulzelt der Wechselkurs zwar Schwankungen unlerliegen kann, 
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Jedoch der Euro-Gegenwert des aushaflenden Finanzierungsbetrages Im Ver1auf der 

Vertragsdauer auch wieder in die Nahe des Ausgsngswertes gelangen wird. Weder 

wird der Kreditnehmer bei Aufnahme eines Frerndwahrungskredits davon ausgehen, 

dass er jedenfalls einen Mooren Euf"OoGegenwert rGckzufOhren haben wird, noch 

wird die Bank einen Kreditvertrag abschließen, bei welchem sie rechnet, dass der 

letztendlich rOckzufOhrende Betrag die Lelstungsfahigkeit des Kreditnehmers, die sich 

ja auch in seiner Möglichkeit zur Beibrlngung von Sicherheiten widerspiegelt, 

Obersteigen wird. Ein anderes Vorgehen WOme für beide Vertragsteile wirtschaftlich 

keinen Sinn ergeben. Es entspricht aber auch einer Schutzfunktion gegenOber dem 

Kreditnehmer, dass die Bank von Ihm bei Abschluss des Kreditvertrages 

verMltnismaßlge Sicherheiten fOfdert, um den Kradilnehmer davor zu schützen, dass 

er sich wirtschaftlich mit dem Kredit Obernimmt. Eine derartige Schutzfunktion kann 

jedoch die I'l1Idltrayllc;htl NuI_ndigkeit der Beibriogung von SlGl'lemeiten in einem 

Zeitpunkt, in dem sich der Wechselkurs bereits zum Nachteil des Kreditnehmers 

entwickelt hai, nlchl mehr erfllilen. 

Die klagsgegensliindllche Vertragsklausel fOhrt daher, wie sich aus den obigen 

AusfOhrungen erglbl, dazu. dass der beklagien Partei ohne sachliche Rechtfertigung 

ein einem VertragsrOcklritt gleichkommendes Recht auf nachl~liche Einforderung 

zusAtzlicher Sicherheiten oder ROckfOhrung des Kredits zukommt. Eine derartige 

Vereinbarung in einem Vertragsformblatt Ist gemäß § 6 Abs 2 Z 1 K$chG unwirksam, 

sofern nichl nachgewiesen 151, dass sie jeweils im einzelnen ausgehandelt ist. 

Wiederholungsgefahr im Sinne des § 28 Abs 2 KSchG Ist regelmäßig dann 

anrunehmen, wenn der Unlernehmer!rotZ Abmahnung keine UnteriassungserKIiirung 

abgibl (4 Ob 98J04x). Die WIederholungsgefahr kann nur dann verneint werden, wenn 
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es geradezu ausgeschlossen ist, dass der Unternehmer die beanstandeten oder 

sinngleiche Bedingungen in seine AGB aufnimmt. 

Aus den getroffenen Feslstetlull99n ergibt sich fOr den gegenstandlichen Fall, 

dass die beldagte Partei im Zuge des Abmahnverfahrens zu der hier 

klagsgegenstandlichen Klausel ausführte, dass diese im Wortlaut aufrecht erhalten 

werde und lediglich im Konditionenblock ein Verweis zum Schwankungsrahmen 

aufgenommen werde. Seitens der beklagten Partei wurde sohin erl<.ltlrt, dass sie die 

Veruagsk1ausel In dieser Form weiter verwenden wird. Wie sich aus den 

Feststellungen ergibt, wird diese Klausel auch mit einer im Ergebnis nicht 

maßgeblichen Einschrlnkung nach wie vor verwendel Oie Wiederholungsgefahr fallt 

auch nicht dadurch weg, dass die beklagte Partei, wie dies vorgebracht wurde, 

entsprechend den Empfehlungen der Finanzmarktaufsicht keine neuen 

Fremdwahrungsktedite vergibt, schließt dies doch nictlt die Anwendung der Klausel 

auf bestehende Vertrage aus. Das Vor1iegen der Wiedertlolungsgefahr ist dahef 

jedenfalls anzunehmen. 

Im Hinblick darauf, dass die klagsgegenständliche Vertragsklausel als 

unzulässig im Sinne der Bestimmungen des Konsumentenschutzgeselzes a1\Zl..lsehen 

ist, besteht ein berechtigtes Interesse der angesprochenen betroffenen 

Verbraucherkreise an der Aufkl.!irung Ober das gesetzwidrige Verhalten der beIo:.Iagten 

ParteI. Da den Feststellungen zufolge mOglich Ist. dass es auch Kunden der beklagten 

Partei gibt, die FremdwAhrungskredite in Anspruch nehmen und außerhalb der Region 

Bludenz ans.!issig sind, Isl eine VerOffenUichung in den .Vorarlberger Nachrichten·, 

welche jedenfalls den Einzugsbereich der beklagten Partei abdecken, gerechtfertigt. 
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Dem Urteilsveröffentlichungsbegehren war daher im vollen Umfang 

stattzugeben. 

Die Kostenentscheidung grundel sich auf § 41 ZPO. Einwendungen im 

Sinne des § 54 Abs 1 a ZPO gegen die Kostennote wurden nicht erhoben. 

landesgericht Feldkirch 

Abt 38, am 19.10.2009 




